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öffentlich
Betreff:
Geschäftsführergehälter in städtischen Unternehmen

Erstellungsdatum 14.11.2013
Eingang 902:

Einreicher: Fraktion Die Andere

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

04.12.2013 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Vertreter/innen der Stadt Potsdam in den städtischen Betrieben werden beauftragt, dafür Sorge zu 
tragen, dass die Gehälter für Geschäftsführer/innen von städtischen Betrieben solange nicht erhöht 
werden, bis eine Bezahlung aller Beschäftigten nach öffentlichem Tarif gewährleistet ist.

Die Stadtverordnetenversammlung ist im März 2014 über die eingeleiteten Maßnahmen zu unterrichten.

gez. 
Fraktionsvorsitzende/r

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

einstimmig mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

erledigt abgelehnt

Wiedervorlage:

zurückgestellt zurückgezogen





Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

In den letzten Jahren behandelte die Stadtverordnetenversammlung auf Antrag unserer Fraktion 
mehrfach die Bezahlung der Angestellten im städtischen Klinikum „Ernst von Bergmann“. Bis heute 
erhalten die Pflegekräfte im kommunalen Krankenhaus und in den Tochtergesellschaften keine 
Entlohnung nach öffentlichem Tarif. Dies wurde immer wieder mit der finanziellen Situation des 
Klinikums begründet, obwohl der Betrieb seit einigen Jahren Millionenüberschüsse erwirtschaftet und 
den städtischen Eigenanteil bei öffentlich geförderten Investitionsmaßnahmen (z.B. aus dem 
Konjunkturpaket II) übernehmen konnte.

Wir halten es für vordringlich, dass alle Beschäftigten in städtischen Betrieben für ihre Arbeit nach 
öffentlichem Tarif entlohnt werden, bevor die Geschäftsführer/innen - die bereits jetzt deutlich mehr 
als der Oberbürgermeister verdienen - weitere Gehaltsaufstockungen erhalten.


